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Erwägungen

E. 1
Am 24. September 2015 meldete die Privatklägerin gegen das Urteil des Be- zirksgerichts
Horgen vom 17. September 2015 Berufung an (Urk. 26). Fristgerecht ging bei der hiesigen
Kammer am 17. Dezember 2015 die Berufungserklärung der Privatklägerin ein (Urk. 32).
Ebenfalls innert angesetzter Frist leistete die Privat- klägerin eine Prozesskaution von Fr.
5'000.-- (Urk. 37).

E. 2
Mit Eingabe vom 21. April 2016, hierorts eingegangen am 22. April 2016, liess die
Privatklägerin die gegen das vorinstanzliche Urteil angemeldete Berufung zu- rückziehen
(Urk. 49). Das Verfahren ist demgemäss als durch Rückzug der Be- rufung erledigt
abzuschreiben.

E. 3
Die Vorbereitungen für die auf den heutigen Tag anberaumte Berufungs- verhandlung
waren im Zeitpunkt des Rückzugs der Berufung bereits weitgehend abgeschlossen. Die
Gerichtsgebühr für das Berufungsverfahren ist somit auf Fr. 2'000.-- festzusetzen. Die
Kosten im Rechtsmittelverfahren tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder
Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). In- folge des Rückzugs der Berufung durch die
Privatklägerin sind ihr die Kosten für das Rechtsmittelverfahren in vollem Umfang
aufzuerlegen. Die Privatklägerin hat eine Prozesskaution von Fr. 5'000.-- geleistet, wovon
der Betrag von Fr. 2'000.-- zu beziehen ist. Der Überschuss von Fr. 3'000.-- ist an die
Privatklägerin zurück- zuerstatten. Es wird beschlossen:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


